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Dieses Werk bezieht sich immer auf 
die Muster-Industriebau-Richtlinie (MInd-
BauRL) auch wenn das Wort Muster in der 
Regel nicht verwendet wird.

Teilweise weichen die jeweils eingeführ-
ten Industriebaurichtlinien der Länder von 
diesem Muster ab. Ob die Richtlinie bzw. 
welche (Muster)-Industriebau-Richtlinie im 
jeweiligen Land eingeführt ist, ergibt sich 
aus der im jeweiligen Bundesland vorhan-
denen Liste der Technischen Baubestim-
mungen (LTB) mit den eingeführten techni-
schen Regeln.

Die in diesem Buch zusammengestell-
ten ergänzenden Kommentare und An-
wendungshinweise greifen insbesondere 
Fragestellungen aus der Anwendungs- und 
Genehmigungspraxis auf, die seit der Ver-
öffentlichung der MIndBauRL in der Fas-
sung vom Juli 2014 von Fachleuten aus 
verschiedenen Bundesländern an die Ver-
fasser herangetragen worden sind.

Dabei werden soweit möglich auch 
Überlegungen bei den betreffenden Be-
ratungen der Projektgruppe Muster-Indus-
triebau-Richtlinie der ARGEBAU (die nicht 
in die MIndBauRL oder in die Erläuterungen 
aufgenommen worden sind) berücksichtigt 
und weitergehend interpretiert.

Da die ergänzenden Kommentare zum 
großen Teil Antworten zu speziellen Fra-
gen von Anwendern der Richtlinie enthal-
ten, ergeben sich ggf. auch Doppelungen 
von Aussagen, die im Zusammenhang mit 
den verschiedenen Leitthemen nachgefragt 
worden sind. Der themenbezogene unter-
schiedliche Umfang dieser Kommentare ist 
das Spiegelbild der Art und Häufigkeit ein-
gegangener Fragen zu den diversen Rege-
lungen der Richtlinie.

Der Verfasser, Dr. Jürgen Wiese, hat im 
Verlauf der Überarbeitung der MIndBauRL 
als Vertreter der Wissenschaft und von In-
genieurbüros an den Beratungen der Pro-
jektgruppe Brandschutz im Industriebau 
teilgenommen. Der Verlag bittet um Anre-
gungen und Hinweise zu diesem Werk, um 
ggf. in einer weiteren Auflage zusätzliche 
Problemfälle und weitere Erfahrungen mit 
der Richtlinie aufgreifen zu können.

Einführung
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Die Informationen sind in diesem Werk 
wie folgt aufbereitet:

1. Richtlinientext MIndBauRL (Stand: Juli 
2014) der Fachkommission Bauauf-
sicht der Bauministerkonferenz: blau

2. MIndBauRL – Erläuterungen (Stand: 
Juli 2014): blau + kursiv 

3. Erweiterte Erläuterungen, ergänzen-
de Kommentare und Anwendungs-
hinweise: schwarz (ohne besondere 
Kennzeichnung)

 Sie sind 1:1 gegliedert wie die 
 MIndBauRL und die „offiziellen“ Er-
läuterungen der Fachkommission 
Baufaufsicht der Bauministerkonferenz 
– Projektgruppe Muster-Industriebau-
Richtlinie.

Zur besseren Handhabung sind die-
se Erläuterungen und Kommentare durch 
Kleinbuchstaben, a), b), c) usw., und eige-
ne Überschriften (schwarz) weiter unterglie-
dert.

Wo die Kommentare über die Gliede-
rung der IndBauRL hin ausgehen, wurden 
neue Abschnitte mit aufsteigenden Gliede-
rungspunkten gebildet. Dies wird jeweils zu 
Beginn angekündigt.

Wo die Kommentare – entsprechend 
der MIndBauRL – auf die MBO verweisen, 
ist bei der objektspezifischen Anwendung 
der bauordnungsrechtliche Rahmen des je-
weiligen Bundeslandes maßgeblich.
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0 Vorbemerkungen
Die MIndBauRL enthält keine Vorbemerkungen.

0 Vorbemerkungen

Auf der Grundlage des § 3 Abs. 3 Musterbauordnung (MBO) regelt die Richtlinie als 
Technische Baubestimmung die Mindestanforderungen an den baulichen Brandschutz von 
Industriebauten.

Hierbei handelt es sich um Mindestanforderungen insbesondere an

• die Feuerwiderstandsfähigkeit der Bauteile,

• die zulässige Größe der Brandabschnitte und der Brandbekämpfungsabschnitte,

• die Anordnung, Lage und Länge der Rettungswege.

Die Richtlinie erleichtert Bauherren, Entwurfsverfassern und Fachplanern die Planung und 
den Behörden und Prüfingenieuren bzw. Prüfsachverständigen*) die Beurteilung und Ge-
nehmigung von Industriebauten. Sie erspart den Bauherren Nachweise für im Einzelfall be-
absichtigte Erleichterungen oder Abweichungen von den sonst geltenden Vorschriften der 
MBO. Sie ermöglicht den prüfenden und genehmigenden Behörden oder Prüfingenieuren 
bzw. Prüfsachverständigen*) eine gleiche Beurteilung gleich gelagerter Risiken und führt so-
mit in gleich gelagerten Fällen zu gleichen Anforderungsergebnissen.

Die für alle Lastfälle zulässige Versagenswahrscheinlichkeit für Einzelbauteile pf wird für 
Industriebauten unterschieden nach der „Geschossigkeit“ des betreffenden Brandbekämp-
fungsabschnittes und nach der Bedeutung der tragenden und aussteifenden Bauteile für die 
Standsicherheit des Gebäudes – gemessen in den Brandsicherheitsklassen SKb1 bis SKb3. 
Sie ist in DIN 18230-1 für einen Bezugszeitraum von 1 Jahr folgendermaßen festgelegt:

Übersicht Nr. 1: Zulässige bezogene Versagenswahrscheinlichkeit von Bauteilen pf [1/Jahr]

brandschutztechnische 
 Bedeutung der Bauteile

Geschosse/Ebenen
mehrgeschossig/mehrebenig eingeschossig

hoch: SKb3 pf,3 = 10–5 [1/Jahr] pf,3 = 10–4 [1/Jahr]
mittel: SKb2 pf,2 = 10–4 [1/Jahr] pf,2 = 10–3 [1/Jahr]
gering: SKb1 pf,1 = 10–3 [1/Jahr] pf,1 = 10–2 [1/Jahr]

*) Nach Landesrecht



© FeuerTRUTZ Network GmbH – Brandschutzatlas / 09.2016

18 0 Vorbemerkungen

Die bauordnungsrechtliche Risikobewertung basiert insbesondere auf folgenden Rand-
bedingungen für den mehrgeschossigen Wohnungsbau:

• Bauordnungsrechtlich zulässiger Brandabschnitt eines Gebäudes mit n = 4 Geschos-
sen,

• Brandbelastung qR = 300 kWh/m2,

• Feuerbeständige Ausbildung der tragenden und aussteifenden Bauteile und

• Annahme einer durchschnittlich vorhandenen brandschutztechnischen Infrastruktur 
(öffentliche Feuerwehr und Löschwasserversorgung).

Diese allgemeine Risikobewertung wird für die brandschutztechnische Auslegung von 
Bauteilen im Industriebau transformiert, wobei auch Wärmeabzugsflächen hinsichtlich der 
Ventilation für den Brandverlauf berücksichtigt werden. Das Verfahren der Transformation ist 
durch die Norm DIN 18230-1 selbst validiert.

Zu 0: Vorbemerkungen

a) Weitgehend identische Richt linien 
in Deutschland

Die von den einzelnen Ländern einge-
führten Industriebaurichtlinien sind in ihrem 
materiellen Inhalt in der Regel weitgehend 
identisch mit der Muster-Industriebau-
Richtlinie. Meist wurden lediglich die Ver-
weise den jeweils geltenden Landesbau-
ordnungen angepasst.

b) Anwendung und Status der 
 IndBauRL

Die IndBauRL regelt die bauaufsichtli-
chen Mindestanforderungen an den Brand-
schutz von Industriebauten als allgemein 
anerkannte Regel der Technik (aaRdT). Sie 
ist bei der Brandschutzplanung und Erstel-
lung von Brandschutzkonzepten für Indus-
triebauten – sofern sie als Sonderbauten 
eingestuft werden – zu beachten und die 
Einhaltung ihrer Regelungen ist im Geneh-
migungsverfahren von den Bauaufsichts-

behörden bzw. den Prüfsachverständigen/ 
-ingenieuren zu prüfen.

Sofern Gebäudebereiche aus dem In-
dustriebau ausgelagert werden müssen, 
fallen sie nicht mehr in den Brand- oder 
Brandbekämpfungsabschnitt des Indus-
triebaus. Daher wird die Trennung zwischen 
dem Industriebau und dem ausgelagerten 
Teil stets mit brandabschnittsbildenden 
Bauteilen zu realisieren sein (also grund-
sätzlich mit Brandwänden).

Größere Industriebauten (ab 1600 m2 
Grundfläche) sind nach der MBO und ent-
sprechend auch nach den LBOs grund-
sätzlich Sonderbauten (§ 2 Abs. 4 Nr. 3 
MBO). Ob die IndBauRL auch bei kleine-
ren Industrie- und Gewerbebauten gilt, die 
nach jeweiliger LBO keine Sonderbauten 
sind, ergibt sich aus den jeweiligen landes-
spezifischen Regelungen, z.B. aus der Liste 
der im jeweiligen Land eingeführten Techni-
schen Baubestimmungen (TB).
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5.6 Rettungswege

Der Text der Richtlinie beginnt mit Punkt 5.6.1 und endet mit Punkt 5.13. Im Kommentar 
sind die Punkte zur besseren Übersicht mit Überschriften versehen. Diese erscheinen auch 
jeweils vor den Originaltexten der Richtlinie.

Zu 5.6 Rettungswege

Grundsätzlich ist bauordnungsrechtlich im Industriebau von einer Selbstrettung der Per-
sonen auszugehen. Rettungsweganforderungen gelten von jeder Stelle eines Produktions- 
und Lagerraumes. Dies gilt nicht für höher gelegene Stellen in Einrichtungen, wie Regale und 
Maschinen. Zum Nachweis der Einhaltung der Anforderungen an die Rettungsweglängen 
sind folgende Nachweise zu führen:

– Erreichen des Hauptganges (5.6.4)

– Erreichen des gesicherten Bereiches in der zulässigen Entfernung (5.6.5)

– Einhaltung der zulässigen tatsächlichen Lauflänge (5.6.8)

Rettungswege sind gleichzeitig die Feuerwehrangriffswege. 

Unabhängig von den Rettungsweganforderungen nach dem Baurecht sind für spezifi-
sche Räume und deren Nutzung die Anforderungen des Arbeitsstättenrechtes zu beachten.

Zu 5.6: Rettungswege

a) Allgemeines

Die Anforderungen an die Rettungswe-
ge gelten gleichermaßen für Industriebau-
ten, die nach dem vereinfachten Verfahren 
des Abschnittes 6 oder dem Verfahren des 
Abschnittes 7 der IndBauRL beurteilt wer-
den.

Sie gelten jedoch nicht für Gebäude, die 
keine Industriebauten sind, aber im Einzel-
fall aufgrund einer Risikoanalyse mithilfe der 
IndBauRL beurteilt werden dürfen (siehe 
Abschnitt 2 Erläuterungen zur MIndBauRL ).

Die Festlegungen bezüglich der Ret-
tungsweggestaltung wirken sich auch auf 
die Anordnung der Brand- und Brandbe-
kämpfungsabschnitte (BA und BBA) im 
Gebäude aus, z.B. bei innen liegenden BA 
und BBA.

Den Anforderungen der IndBauRL lie-
gen u.a. die folgenden Erkenntnisse zu-
grunde, die aus der Baupraxis und der 
Schadenerfahrung stammen bzw. aufgrund 
theoretischer Untersuchungen mithilfe der 
Methoden des Brandschutzingenieurwe-
sens erlangt wurden:

• Im Industriebau sind auch bei schwe-
ren Bränden nur äußerst selten Brand-
tote zu beklagen; die Mortalitätsrate ist 
dort sehr gering.
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5.7 Rauchableitung

Produktions-, Lagerräume und Ebenen mit jeweils mehr als 200 m² Grundfläche müssen 
zur Unterstützung der Brandbekämpfung entraucht werden können.

Zu 5.7 Rauchableitung

1. Anlass für die Überarbeitung der Regelungen für die Rauchableitung sind die Grund-
sätze zur Auslegung des § 14 MBO (Brandschutz) der Fachkommission Bauaufsicht 
vom Oktober 2008 (DIBt Mitteilungen 1/2009). Danach zielt die Rauchableitung auf die 
Unterstützung der Brandbekämpfung durch die Feuerwehr, wenn die grundlegenden 
bauordnungsrechtlichen Anforderungen – insbesondere hinsichtlich der Standsicherheit 
im Brandfall, der brandschutztechnischen Raumtrennung und Abschnittsbildung und 
der ausreichenden Bemessung, Anordnung und Ausbildung der Rettungswege erfüllt 
und die erforderlichen betrieblich/organisatorischen Vorkehrungen und ggf. anlagen-
technischen Maßnahmen einschließlich Alarmierung vorgesehen sind.

 Die erforderlichen bauordnungsrechtlichen Anforderungen werden durch die Bestim-
mungen dieser Richtlinie erfüllt.

2. Die Anforderungen an die Rauchableitung nach Abschnitt 5.7 dienen der Unterstützung 
der Brandbekämpfung (Innenangriff der Feuerwehr) und sind auf andere Schutzziele 
nicht ausgerichtet.

3. Für die Anordnung und Bemessung der Einrichtungen und Anlagen für die Rauchablei-
tung wird von Folgendem ausgegangen:

 a)  Unter Beachtung sowohl physikalischer Modelle (Energie- und Massebilanzmodell) 
als auch physikalisch-strömungsmechanischer Modelle – wie sie beispielsweise 
auch der Normenreihe DIN 18232 zu Grunde liegen, hier wegen des geforderten 
Schutzziels jedoch mit modifizierten Randbedingungen – wäre z.B. bei einer natürlich 
wirkenden Rauchableitung rechnerisch eine aerodynamisch wirksame Rauchabzugs-
fläche AW von 4 bis 5 m2 in Zuordnung zu der Fläche des Raumes von A = 1600 m2 
ausreichend. Dabei wird ein Brandverlauf bis zum Ende der Entstehungsphase als 
Bemessungsszenario mit einer Brandleistung von 2 MW [übliche Brandleistung 
eines in der Entstehungs- und Entwicklungsphase brandlastgesteuerten Brandes 
und zugleich gerundeter Maximalwert des in Abstellung auf 1,5 m2 wirksamer 
Rauchabzugsfläche AW sich einstellenden ventilationsgesteuerten Brandes; siehe 
hierzu vergleichsweise auch die Gleichung (AA.1) und (BB.6) in DIN EN 1991-1-2/
NA:2010-12] über einen Zeitraum von einer Stunde betrachtet. Der Feuerwehr wird 
zudem eine gewisse Verrauchung des Raumes, z.B. durch örtliche Verwirbelung, 
zugemutet.

 b)  Bei großen Räumen (> 1600 m2) mit natürlich wirkender Rauchableitung wird eine 
möglichst gleichmäßige Verteilung von Rauchabzugsgeräten im oberen Raumdrittel 
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und die Bildung von Auslösegruppen verlangt; dadurch wird auch der Verschlep-
pung der Rauchgase über größere Entfernungen innerhalb eines Raums vorgebeugt. 
Daraus erfolgt die Anordnung von insgesamt 1,5 m2 AW bezogen auf jeweils höchs-
tens 400 m2 der Fläche A und die Zusammenfassung von Rauchabzugsgeräten zu 
Auslösegruppen für je 1600 m2 der Fläche A. Die Größe der Rauchabschnitte ergibt 
sich aus der jeweiligen Raum- bzw. zulässigen Brandabschnittsgröße.

 c)  In kleinen Räumen (≤ 1600 m2) genügen im oberen Raumdrittel angeordnete Wand- 
und/oder Dachöffnungen, die eine Rauchableitung ins Freie ermöglichen und deren 
geometrische Größe insgesamt mindestens 1 % der Grundfläche des Raumes be-
trägt.

 d)  Hinsichtlich der Vorgaben für die Rauchableitung wird unterschieden zwischen 
„Öffnungen zur Rauchableitung“, „natürlich wirkenden Rauchabzugsanlagen“ und 
maschinellen Rauchabzugsanlagen. Diese Vorgaben sind als „Regel-Beispiel-Kata-
log“ gestaltet und lassen somit alternative Lösungen zur Erreichung des benannten 
Schutzziels unter Beachtung des Brandmodells nach Nr. 3 Buchst. a zu, ohne dass 
es einer Abweichungsentscheidung bedarf. Beispielhaft sei hier auf die Anwendung 
der Normenreihe DIN 18232 verwiesen. Alternative Lösungen sind mit den erforder-
lichen Angaben und Unterlagen im Brandschutznachweis (§ 11 Abs. 2 MBauVorlV) 
darzustellen.

In Abschnitt 5.7 wird daher das Schutzziel „Unterstützung der Brandbekämpfung“ be-
nannt und verlangt, dass Produktions- und Lagerräume und Ebenen mit mehr als jeweils 
200 m2 Grundfläche entraucht werden müssen.

Für notwendige Treppenräume reichen die Anforderungen der MBO. Diese sind einzu-
halten.

Zu 5.7: Rauchableitung

a) Vorgaben der IndBauRL sind ein 
Regelbeispielkatalog

Das grundsätzliche bauaufsichtliche 
Schutzziel für die Rauchableitung aus In-
dustriebauten ist in diesem Abschnitt als 
Anforderung formuliert:

„Produktions-, Lagerräume und Ebenen 
mit jeweils mehr als 200 m2 Grundfläche 
müssen zur Unterstützung der Brandbe-
kämpfung entraucht werden können.“

Wie diese Anforderung erfüllt und das 
angegebene Schutzziel erreicht werden 
kann, wird im Folgenden in Beispielen – je-
doch richtungweisend – aufgezeigt. 

Technische Vorgaben der IndBauRL 
zur Rauchableitung stellen dabei einen so-
genannten Regelbeispielkatalog dar. Dies 
geht z.B. unmittelbar aus der Formulierung 
in der Richtlinie unter 5.7.1.1 hervor:

„Die Anforderung ist insbesondere er-
füllt, wenn ...“.
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uDr. Jürgen Wiese
studierte Bauingenieurwesen und promo-
vierte zum Baulichen Brandschutz. Er ist 
Wissenschaftlicher Leiter des Sachgebiets 
Fire-Engineering bei Halfkann und Kirchner.
Er engagiert sich ehrenamtlich in einer Viel-
zahl von Gremien. Schwerpunkt bilden dabei 
die ingenieurgemäßen Verfahren. 
Darüber hinaus wirkt er als Fachreferent bei 
diversen Weiterbildungsinstituten und Brand-
schutzveranstaltungen mit.

Dipl.-Ing. (FH) Josef Mayr 
studierte Bauingenieurwesen mit Schwer-
punkt Baubetrieb. Er arbeitete als Bauleiter 
und Sachverständiger für vorbeugenden 
Brandschutz, anschließend war er im Risk 
Management tätig. Er ist Hauptautor für 
den Brandschutzatlas und ist neben seiner 
Tätigkeit als Brandschutzingenieur verstärkt 
als Referent tätig.

Die IndBauRL regelt die bauaufsichtlichen 
Mindestanforderungen an den Brandschutz 
von Industriebauten als allgemein aner-
kannte Regel der Technik. Sie ist bei der 
Brandschutzplanung und Erstellung von 
Brandschutzkonzepten für Industriebauten 
zu beachten und die Einhaltung ihrer Rege-
lungen ist im Genehmigungsverfahren zu 
prüfen. 2014 wurde diese Richtlinie komplett 
überarbeitet und neu gefasst.

Diese umfassende Praxiskommentierung 
der 2014 überarbeiteten und neu gefassten 
IndBauRL zeigt die wesentlichen Unterschie-
de zur vorhergehenden Fassung von 2000 
auf. Die Gliederung der Kommentierung 
orientiert sich an der Originalfassung der 
Richtlinie. Darüber hinaus beinhaltet die 
Kommentierung die offiziellen Erläuterungen.
Die praxisbezogenen Hinweise und er
gänzenden Kommentare der Autoren 
sind vor allem für die Anwendungs- und 
Genehmigungspraxis sehr hilfreich. Aktuelle 
Fragestellungen, die seit Veröffentlichung der 
Richtlinie von Fachleuten aus verschiedenen 
Bundesländern an die Autoren herange
tragen worden sind, sind in diesem Fachbuch 
berücksichtigt.

Aus dem Inhalt:
•	 Neudefinition einschlägiger Begriffe
•	 Neuregelung der Rauchableitung
•	 Weiterentwicklung des Verfahrens zur Be-

stimmung zulässiger Brandbekämpfungs-
abschnittsflächen

•	 Allgemeine Anforderungen und Anforde-
rungen an Baustoffe und Bauteile

•	 Größe der Brandabschnitte und Brand
bekämpfungsabschnitte

www.feuertrutz.de

Auszug aus dem
Brandschutzatlas

Dr. Jürgen Wiese · Josef Mayr

Praxiskommentar
Brandschutz 
im Industriebau


